
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg 

Anzeigeverfahren nach § 23 a BImSchG; 

Öffentliche Bekanntmachung 

(Reagens Deutschland GmbH, Lohne [Oldenburg]) 

Bek. d. GAA Oldenburg v. 26.11.2025 – OL 25-147-01 – 

Die Reagens Deutschland GmbH, Gewerbering 25, 49393 Lohne (Oldenburg), hat mit Schreiben vom 

27.10.2025 gemäß § 23 a BImSchG die störfallrelevante Änderung der immissionsschutzrechtlich nicht  

genehmigungsbedürftigen Anlage zur Lagerung von akut und chronisch wassergefährdenden Stoffen am o. g. 

Standort angezeigt. 

Die Betreiberin möchte die Lagermenge von bleihaltigen Stoffen mit den H-Sätzen H400 und H410 (Ein-

stufung nach der CLP Verordnung) reduzieren, so dass eine Menge von weniger als 200 t E1-Stoffen gelagert 

werden.  

Die immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftige Anlage ist ein Betriebsbereich oder Bestand-

teil eines Betriebsbereichs und fällt unter die Vorschriften der 12. BImSchV.  

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass durch die störfallrelevante Änderung der Anlage 

der angemessene Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten nicht erstmalig unterschritten wird, 

nicht räumlich noch weiter unterschritten wird und auch keine erhebliche Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.  

Ein Genehmigungsverfahren nach § 23 b BImSchG ist daher nicht erforderlich. 


